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se auch die Tätigkeit des Ausschusses für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte einer breiteren Öffentlichkeit be-
kannt zu machen; 

 22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Men-
schenrechtsfragen" einen Bericht über den Stand des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte und der Fakultativprotokolle zum Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte, einschließlich al-
ler Vorbehalte und Erklärungen, vorzulegen. 

RESOLUTION 54/158 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.1 und Korr.1) 

54/158. Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen 

 Die Generalversammlung, 

 in neuerlicher Bekräftigung der immerwährenden Gültig-
keit der Grundsätze und Normen, die in den grundlegenden 
Dokumenten über den völkerrechtlichen Schutz der Menschen-
rechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte286, den Internationalen Menschen-
rechtspakten287, dem Internationalen Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Rassendiskriminierung288, dem Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau289 und dem Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des290, 

 eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeitsorga-
nisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der Bedeu-
tung der in anderen Sonderorganisationen und in verschiedenen 
Organen der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit Wan-
derarbeitnehmern und ihren Familienangehörigen geleisteten 
Arbeit, 

 erneut erklärend, dass trotz des Vorhandenseins eines Kata-
logs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen weitere 
Anstrengungen zur Verbesserung der Lage aller Wanderarbeit-
nehmer und ihrer Familienangehörigen und zur Gewährleistung 
der Achtung ihrer Menschenrechte und Menschenwürde un-
ternommen werden müssen, 

 im Bewusstsein der Lage der Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen und der beträchtlichen Zunahme der 
Wanderbewegungen, zu denen es insbesondere in bestimmten 
Teilen der Welt gekommen ist, 
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 in Anbetracht dessen, dass in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Welt-
konferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden291, alle 
Staaten nachdrücklich aufgefordert werden, den Schutz der 
Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien-
angehörigen zu gewährleisten, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen geschaffen 
und gefördert werden, die zu größerer Harmonie und mehr To-
leranz zwischen den Wanderarbeitnehmern und der übrigen 
Gesellschaft des Staates, in dem sie leben, führen, damit die in 
Teilen zahlreicher Gesellschaften immer häufiger von Ein-
zelpersonen oder Gruppen gegen Wanderarbeitnehmer verüb-
ten Akte des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit beseitigt 
werden, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 45/158 vom 18. Dezem-
ber 1990, mit der sie die Internationale Konvention zum Schutz 
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienange-
hörigen verabschiedet und zur Unterzeichnung, zur Ratifikation 
und zum Beitritt aufgelegt hat, 

 eingedenk dessen, dass die Staaten in der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien gebeten werden, die mög-
lichst baldige Unterzeichnung und Ratifikation der Konvention 
zu erwägen, 

 daran erinnernd, dass sie in ihrer Resolution 53/137 vom 
9. Dezember 1998 den Generalsekretär ersucht hat, ihr auf ih-
rer vierundfünfzigsten Tagung einen Bericht über den Stand 
der Konvention vorzulegen, 

 1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über das in verschiede-
nen Teilen der Welt immer häufigere Auftreten von Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und anderen gegen Wanderarbeitnehmer 
gerichteten Formen von Diskriminierung und unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung; 

 2. begrüßt es, dass einige Mitgliedstaaten die Internatio-
nale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeit-
nehmer und ihrer Familienangehörigen unterzeichnet oder rati-
fiziert haben beziehungsweise ihr beigetreten sind; 

 3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Unterzeichnung 
und Ratifikation der Konvention beziehungsweise den Beitritt 
zu derselben mit Vorrang zu erwägen, verleiht der Hoffnung 
Ausdruck, dass die Konvention bald in Kraft tritt und stellt fest, 
dass gemäß Artikel 87 der Konvention nur noch acht Ratifi-
kationen oder Beitritte benötigt werden, damit sie in Kraft tre-
ten kann; 

 4. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der Weltin-
formationskampagne über die Menschenrechte und des Pro-
gramms für Beratende Dienste auf dem Gebiet der Menschen-
rechte alle erforderlichen Einrichtungen und Hilfen zur Wer-
bung für die Konvention zur Verfügung zu stellen; 
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 5. begrüßt die Einleitung der Weltkampagne zu Gunsten 
des Inkrafttretens der Konvention und bittet die Organisationen 
und Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, weiter 
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um Informationen 
über die Konvention zu verbreiten und das Verständnis für ihre 
Bedeutung zu fördern; 

 6. begrüßt außerdem den von der Menschenrechtskom-
mission in ihrer Resolution 1999/44 vom 27. April 1999 ge-
fassten Beschluss292, einen Sonderberichterstatter über die 
Menschenrechte von Migranten einzusetzen, der untersuchen 
soll, wie die bestehenden Hindernisse für den umfassenden und 
wirksamen Schutz der Menschenrechte dieser besonders anfäl-
ligen Gruppe überwunden werden können; 

 7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs293 und ersucht ihn, der Generalversammlung auf ihrer fünf-
undfünfzigsten Tagung einen aktualisierten Bericht über den 
Stand der Konvention vorzulegen; 

 8. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Anwendung 
der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte" zu behan-
deln. 

RESOLUTION 54/159 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/159. Beseitigung aller Formen von religiöser Intoleranz 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass sich alle Staaten nach der Charta 
der Vereinten Nationen verpflichtet haben, die allgemeine Ach-
tung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
für alle ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache     
oder Religion zu fördern und zu festigen, 

 erneut erklärend, dass die Diskriminierung von Menschen 
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung einen Affront 
gegen die Menschenwürde und eine Verleugnung der Grund-
sätze der Charta darstellt, 

 unter Hinweis auf Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte294 und Artikel 18 des Internationalen Pak-
tes über bürgerliche und politische Rechte295, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 36/55 vom 25. November 
1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung aller For-
men von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Reli-
gion oder der Überzeugung verkündet hat, 
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 betonend, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit von weitreichender und 
maßgebender Bedeutung ist und dass dieses Recht die Gedan-
kenfreiheit in allen Angelegenheiten, die persönlichen Über-
zeugungen und das Bekenntnis zu einer Religion oder Weltan-
schauung mit einschließt, gleichviel ob allein oder in Gemein-
schaft mit anderen, 

 in Bekräftigung des Aufrufs der vom 14. bis 25. Juni 1993 
in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte an 
alle Regierungen, in Erfüllung ihrer internationalen Verpflich-
tungen und unter gebührender Berücksichtigung ihrer jeweili-
gen Rechtsordnung alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, 
um der Intoleranz und damit zusammenhängender Gewalt auf 
Grund der Religion oder der Weltanschauung, einschließlich 
Praktiken der Diskriminierung von Frauen und der Entweihung 
religiöser Stätten, entgegenzuwirken, in Anerkennung dessen, 
dass jeder Mensch das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Mei-
nungs- und Religionsfreiheit hat296, 

 mit dem Aufruf an alle Regierungen, mit dem Sonderbe-
richterstatter der Menschenrechtskommission über religiöse  
Intoleranz zusammenzuarbeiten, um ihm die uneingeschränkte 
Wahrnehmung seines Mandats zu ermöglichen, 

 höchst beunruhigt darüber, dass es in vielen Teilen der 
Welt zu ernsten Fällen von Intoleranz und Diskriminierung auf 
Grund der Religion oder der Weltanschauung, einschließlich 
Gewalthandlungen, Einschüchterungen und Nötigungen, 
kommt, deren Beweggrund religiöse Intoleranz ist und die die 
Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten gefährden, 

 zutiefst besorgt darüber, dass zu den aus religiösen Gründen 
verletzten Rechten den Berichten des Sonderberichterstatters 
zufolge unter anderem das Recht auf Leben gehört, ferner das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit und persönliche Freiheit 
und Sicherheit, das Recht der freien Meinungsäußerung, das 
Recht, nicht der Folter oder einer anderen grausamen, un-
menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe un-
terworfen zu werden, und das Recht, nicht willkürlich festge-
nommen oder inhaftiert zu werden297, 

 die Auffassung vertretend, dass daher zur Förderung und 
zum Schutz des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit und zur Beseitigung aller Formen 
von Hass, Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Reli-
gion oder der Weltanschauung weitere Anstrengungen geboten 
sind, 

 1. erklärt erneut, dass die Gedanken-, Gewissens-, Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit ein Menschenrecht ist, das 
sich aus der angeborenen Würde der menschlichen Person her-
leitet und das allen Menschen ohne Diskriminierung gewährlei-
stet ist; 
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